
Auslandspraktika-Bachelor-Studiengänge                                                              

Hinweise und Empfehlungen zu Auslandspraktika                                        

im Praktikumstrimester C ab Einstellungsjahrgang 2013 

(Kurzfassung) 

 

Art des Praktikums  
 Optionales Praktikum am Ende des zweiten Studienjahres in den beiden Bachelor-Studien-

gängen: Arbeitsmarktmanagement (AMM) sowie Beschäftigungsorientierte Beratung und 

Fallmanagement (BBF). 

Zeitraum / Dauer 

 zwischen 1. Mai und 31. August. eines jeden Jahres (Praktikumstrimester C), 

 vier bis max. sechs Wochen; kürzere Zeiträume sind nur in Einzelfällen und nur nach Rück-

sprache mit dem Auslandsreferat der HdBA möglich. Das Praktikum muss in Vollzeit abge-

leistet werden. 

Bewerbung 

 ab September des Vorjahres,  

 die HdBA entscheidet über die Anzahl geförderter Plätze sowie die Dauer des Aus-

landspraktikums im Rahmen ihres Budgets. Sollten mehr Bewerberinnen und Bewerber als 

geförderte Praktikumsplätze vorhanden sein, kann die HdBA Auswahlkriterien festlegen.  

Sprache 

 i.d.R. werden gute Englischkenntnisse (Niveaustufe B2) bzw. (sehr) gute Kenntnisse der 

jeweiligen Landessprache vorausgesetzt.  

Mögliche Institutionen 

 staatliche oder private Arbeitsverwaltungen im Ausland, 

 Career Services von ausländischen Hochschulen, 

 Europavertretung der Bundesagentur für Arbeit,  

 Betriebspraktikum in einem ausländischen Betrieb, 

 insbesondere in den Bereichen: Personal, Controlling, Marketing  

 öffentliche / soziale Institutionen/ Träger. 

Inhalte des Praktikums  

 Kennenlernen der Ziele, Aufgaben und Funktionen der jeweiligen Institution,  

 Bearbeitung einer entsprechend zur Institution passenden Praktikumsaufgabe,  

 Hospitation bei Gesprächen, Besprechungen etc.,  

 Vergleich / Transfer auf die eigene Institution (HdBA, BA) etc. 

Förderung 

 Während des Auslandspraktikums sind die Studierenden weiterhin bei der BA angestellt.  

Da die Teilnahme der Studierenden am Auslandspraktikum teilweise im dienstlichen Inte-

resse liegt, erfolgt eine Auslangenerstattung nach dem Bundesreisekostengesetz.                   

Der aufnehmenden Praktikumseinrichtung entstehen keine Kosten. 

Information: 

Auslandsreferat  
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit  
Seckenheimer Landstraße 16, 68163 Mannheim  
E-Mail: hochschule.auslandspraktikum@arbeitsagentur.de 

Stand: 26.10.2016 
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